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Beitragsordnung 
(gültig ab September 2022) 

 
Grundsätze der Beitragsordnung 
 
Die vorliegende Beitragsordnung gilt ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 im Jonathan Soziale 
Arbeit gGmbH Kinderhaus Vierjahreszeiten. Sie berücksichtigt die gesetzlichen Vorgaben. 
Die Beiträge sind entsprechend der Buchungszeiten zu staffeln.  

Die Beiträge beinhalten: 

• Spielgeld 
• Mahlzeit ( nicht herausrechenbar, da diese einen pädagogischen Bestandteil darstellt) 
• Der Beitrag für den Monat August wird anteilig in den elf vorherigen Nutzungsmonaten 

eingezogen. 
 
 
Elternbeiträge – Kinderhaus Vierjahreszeiten 

Buchungszeit: 
 
>2-3 Std.  118,00 Euro  nur für Kinder 
>3-4 Std.  130,00 Euro  unter 3 Jahren ! 

>4-5 Std.  145,00 Euro  Der Beitragszuschuss (Staatszuschuss) in Höhe  
>5-6 Std.  160,00 Euro  von 100 € ist an das Kindergartenjahr gekoppelt.  
>6-7 Std.  175,50 Euro  Das bedeutet, er gilt ab dem 1. September des Jahres, 
>7-8 Std.  193,50 Euro  in dem das Kind drei alt wird, 
>8 Std.   213,00 Euro  und wird bis zur Einschulung gezahlt. 

Beispiel: 
Bei Kindern, die zwischen 01.09.2022 und 30.12.2022 den dritten Geburtstag feiern, 
wird der Elternbeitrag bereits ab 01.09.2022 um € 100,00 reduziert. 

Für Kinder, die zwischen 31.12.2022 bis 31.08.2023 den dritten Geburtstag feiern,  
wird der volle Elternbeitrag bis einschließlich August 2023 berechnet. 
Ab dem 01.09.2023 (neues Kindergartenjahr) wird der Elternbeitrag um € 100,00 reduziert. 

 
 

 
Eine Änderung der Buchungszeit muss schriftlich 5 Wochen zum Monatsende bei der Leitung 
erfolgen. Bei einer Rücklastschrift (Nichtdeckung des Kontos) wird eine Gebühr von 4,50 € fällig. 
 
 
Die Beiträge sind steuerlich absetzbar – eine Beitragsbestätigung wird auf Nachfrage gerne 
ausgestellt. 
 


